
Die Bank-now stapelt
in ihrer Werbung
hoch: «Jetzt oder

nie: Wir erfüllen Ihre Träu-
me», heisst es auf der 
Homepage der Credit-Suis-
se-Tochter. Die Reklame 
der auf Kredite und Leasing
spezialisierten Bank lebt von
jungen, strahlenden Men-
schen. Senioren werden kei-
ne abgebildet. Das erstaunt
nicht. Kreditinstitute wie die
Bank-now zeigen ihnen die
kalte Schulter. Die pauscha-
le Antwort lautet: «Kein Kre-
dit an über 65-Jährige.» 

Das belegt der Fall von 
K-Geld-Leser Theo Leder-
geber (Name geändert) aus
Köniz BE. Eine Zahnarzt-
rechnung in der Höhe von
4800 Franken machte dem
76-Jährigen Sorgen. Weil
Ledergeber nicht so viel

Geld flüssig hatte, bat er den
Zahnarzt um Ratenzahlung.
Dieser lehnte ab und über-
gab ihm einen Kreditantrag
der Bank-now. 

Ledergerber sagt dazu:
«Der Kreditzins erschien mir
mit 9,9 bis 13,9 Prozent viel
zu hoch.» Der Rentner war
damals überzeugt, dass er
den teuren Kredit bei Bedarf
erhalten hätte. «Ich wurde

noch nie betrieben», sagt der
ehemalige Polizist stolz.

Ledergerber suchte nach
günstigerem Geld und ging
zur Raiffeisenbank Schwarz-
wasser in Köniz. Filialleiter
Markus Nydegger beriet
ihn. «Er sagte mir, dass eine
Kreditvergabe an über 65-
Jährige gesetzlich verboten
sei – ohne meine Zahlungs-
fähigkeit abzuklären», erin-
nert sich der Rentner.

Nach dieser bitteren Er-
fahrung wandte sich Leder-
gerber an die Berner Kanto-
nalbank in Köniz-Stapfen.
Auch Filialleiter Roland
Stalder liess ihn abblitzen –
mit derselben Begründung
wie die Raiffeisen. 

Daraufhin erkundigte sich
der Rentner doch noch bei
der Bank-now – trotz der
hohen Zinsen. Und wieder
hiess es: Kredite an Personen
über 65 seien gesetzlich ver-
boten. Die Kundenberaterin
ergänzte: Ein Rentenein-
kommen sei bei Zahlungs-
unfähigkeit des Kunden
nicht pfändbar. 
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Kleinkredite: Pensionäre erhalte n
Banken verweigern Rentnern Kredite. Begrün-

dung: Die Kreditvergabe an über 65-Jährige 

sei verboten. Das ist falsch. K-Geld über eine

fragwürdige Praxis und mögliche Auswege.

A K T U E L L

Zahlungsaufschub: Bitten Sie Personen oder
Unternehmen, denen Sie Geld schulden, um
einen Zahlungsaufschub. Eine Verzinsung von
5 Prozent ist dabei üblich. Auch Steuerämter
zeigen sich meist kulant. Steueraufschub 
ist eine der günstigsten Kreditmöglichkeiten.
Private Kreditgeber: Freunde und Verwandte
verlangen in der Regel deutlich tiefere 
Zinsen als Banken. Zur Absicherung sollten
Sie einen Darlehensvertrag aufsetzen.
Muster unter www.kgeld.ch → Service →
Musterbriefe → Geld+Versicherungen.

Wenden Sie sich an eine Schuldenberatungs-
stelle. Regionale Anlaufstellen finden Sie
unter www.schulden.ch. Lassen Sie die Fin-
ger von kommerziellen Schuldensanierern!
Pro Senectute bietet Senioren Beratung und
nach einer Einzelfallprüfung allenfalls finan-
zielle Unterstützung (www.pro-senectute.ch).
Wer einen Kleinkredit aufnimmt, sollte
sicherstellen, dass er die Schulden innerhalb
der gesetzten Frist zurückzahlen kann.
Schuldenberater raten ab von Rückzahlungs-
verträgen, die länger als zwei Jahre dauern.

T I P P S

Das können Senioren tun bei finanziellen Engpässen

Theo Ledergerber: Blitzte bei der Raiffeisenbank Köniz und     be

Werbung für Kredite: 

Zielgruppe sind nur Junge



Für Ledergerber gab es aber
doch noch ein Happy End:
Zufällig traf er am gleichen
Tag einen Freund, der ihm
spontan die benötigte Sum-
me als Darlehen überwies.
Das Geld hat ihm Leder-
gerber inzwischen restlos zu-
rückbezahlt. 

Trotz guten Ausgangs der
Geschichte stellt sich die
Frage: Haben die Banken
korrekt gehandelt? Der
Filialleiter der Raiffeisen-
bank in Köniz bleibt auch
gegenüber K-Geld bei sei-
ner Aussage, wonach eine
Kreditvergabe an Rentner
gesetzlich verboten sei. Er
schiebt den schwarzen Peter
aber an den Raiffeisen-Kre-
ditpartner Cashgate weiter.
Laut Cashgate «müsse ein
Konsumkredit mit 65 Jahren
zurückbezahlt sein».

Hans Ruedi Schmid, Lei-
ter der K-Tipp-Rechtsbera-
tung, widerspricht: «Im
Konsumkreditgesetz gibt es
keine  Alterslimite.» Auch
das Argument einer angeb-
lich nicht möglichen Pfän-
dung von Renteneinkom-
men relativiert Schmid:
«Renten und Kapitalabfin-
dungen der beruflichen Vor-
sorge können durchaus

eingezogen werden. Einzig
AHV- oder IV-Renten und
Ergänzungsleistungen sind
nicht pfändbar.» 

Robert Simmen, Sekretär
des Verbands Schweizeri-
scher Kreditbanken und Fi-
nanzierungsinstitute, äussert
dazu Vorbehalte – mit einem
gewagten Bezug auf die Re-
ferendumsabstimmung vom
7. März zum Renten-Um-
wandlungssatz. Simmen
schreibt K-Geld, dass bei
den «an sich pfändbaren
Pensionkassen-Renten die
künftige Einkommenshöhe
angesichts der aktuellen Dis-
kussionen über den Pen-
sionskassen-Umwandlungs-
satz nur schwer prognosti-
zierbar sei». Das erschwere
eine sorgfältige Kreditprü-
fung oder verunmögliche sie
sogar.

Kreditwürdigkeit
hängt nicht 
vom Alter ab

Kreditinstitute müssen von
Gesetzes wegen individuell
prüfen, ob ein Kreditnehmer
in der Lage ist, das beantrag-
te Darlehen innerhalb von
drei Jahren zurückzuzahlen
– auch wenn die vorgesehene

Vertragsdauer länger dauert.
Wenn nicht, dürfen sie den
Kredit nicht gewähren. Die
Kreditwürdigkeit hängt ge-
mäss Gesetz somit von der
Zahlungsfähigkeit einer Per-
son ab und nicht vom Alter.  

Finanzinstitute 
scheuen Probleme
mit Erben

Das sieht auch Werner Schä-
rer, Direktor der Altersor-
ganisation Pro Senectute
Schweiz, so: «Die gesetzliche
Regelung sieht keine Diffe-
renzierung nach Alter unter
den Kreditnehmern vor,
sondern vielmehr eine fall-
weise Prüfung der Kredit-
würdigkeit. Diese kann bei
einer jüngeren Person ge-
nauso wenig gegeben sein
wie bei einer Person im
AHV-Alter ohne Erwerbs-
einkommen.» 

Mario Roncoroni, Ge-
schäftsleiter der Berner
Schuldenberatung, nennt
einen weiteren Grund für
die fragwürdige Praxis der
Kreditinstitute: «Sie haben
Angst, dass der Kreditneh-
mer während der Vertrags-
laufzeit stirbt, und scheuen
den Aufwand und die Kos-

ten, das Geld bei den Erben
einzutreiben.» 

Wieso aber das Rest-
schuldrisiko nicht einfach
versichern? Robert Simmen
wischt diesen Lösungsan-
satz vom Tisch: «Der Ab-
schluss von Restschuldver-
sicherungen auf den Tod 
bei über 65-Jährigen ist bei
den meisten Versicherungs-
gesellschaften nicht mög-
lich.» Eine Kreditvergabe an
Pensionäre sei mit Blick auf
die Erben daher problema-
tisch. Denn sie hätten dann
die entsprechenden Schul-
den zu tragen. 

Bernhard Bircher-Suits
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e n kein Geld von Banken

Keine Kredite für Renter – 
finden Sie das richtig? 

Diskutieren Sie das Thema
unter www.kgeld.ch – oder
schreiben Sie an K-Geld,
Postfach 431, 8024 Zürich
oder redaktion@kgeld.ch.

L E S E R - A U F R U F

Ihre Meinung
interessiert uns

Aktuelle Kreditzinsen und Alterslimiten

1 Einheitszinssatz für alle Kunden      2 Je besser die Zahlungsfähigkeit eines Kunden, desto tiefer ist der Zinssatz    
3 Ausnahme: Verfügt ein Antragsteller über genügend Zusatzeinkommen zur AHV-Rente, kann ein Kleinkredit auf schriftlichen Antrag hin bis zum
Alter von 70 Jahren (Vertragsablauf) gewährt werden.

Anbieter Cashgate Bank-now GE Money Bank Migros Bank BEKB money-net
www.cashgate.ch www.bank-now.ch www.gemoneybank.ch www.migrosbank.ch www.money-net.ch

Eigentümer Raiffeisen Gruppe, Credit Suisse General Electric Migros Berner Kantonalbank
div. Kantonalbanken, Company
div. Regionalbanken, Migros Bank,
Bank Coop sowie div. Privat- 
und  Handelsbanken

Kredit-Alterslimite 65 Jahre 65 Jahre 3 65 Jahre 64 Jahre Frauen: 64 Jahre,
Männer: 65 Jahre 

Jahreszins 11,9 % 1 9,9 bis 13,9 % 2 9,95 bis 14,5 % 2 8,5 % 1 8 % 1

    bei zwei weiteren Banken ab
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